
Abschrift! 

Brläutorungsböricht 
  

Bebauungsplon über dan Gebiot beiderseits der Straße 

“In dor Gruschelheoke" in der Gemeinde Weinsheim. 

Aufnentellt: Bad Kreusnach,im Den.1958 

nee 

Kroisbauneiutor. 

Weinsheim, den /2.1.7959 

Der Bürgermeisters 

gez. Mathern 

gesehen! 

Bad Krousmach, den LE 7%9 

Der Londrat 
den Kreisen Kreuznach 

gez. Graf 

Abschrift begtaubıgt : 
BRÖSEDKRTE,, Her 24.3.1960 
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Audesheim, den 64.799 

Der Autsbürgermeinters 

gez. HUNZINGer 

gaenehmigtz 

Gehört zur Verfügung. vom 
12. 7 HI „MN... 303/650 

Bogärkarogierung Koblens 
Im Auftrages 

gez. Weu 

Regierungsbaurat.



Der Bobauungepien getgt sich aus 2 Blättern gusanumenı 

Blatt 1 enthälts 

Den alten Zustand in "sohwarg”, 

die Strassen- und Baufluchtiinien, 

dio neuen und ungseführen Grundstüocksgronzen, 

die Strassennittellinie, 

dio Begrengzungolinie des für die Pianfoutstellung 

zu erfnugenden Gebiotee in "blau atichpunktiort", 

die Piurgrengen in "violett", 

dig Grenze dep Plurbereinigungsgebiotes in "grün" 

die Höbenschiohtenlinien 

Blatt 2 enthiilt. 

Bebauungsvorschlag über das zu erachliessende Gobiot. 

Die seichnerische Darstellung des Bebauungsplanes ist in 

Verbindung mit diesen Erläuterungen massgebend für 

8) die Hanähabung der baupolisellichen Vorschriften 

($ 20 Abs. 1 Buchst. b und as $ 60, $ 63 des Aufbauge- 
setzoe) 

d) die zu seiner Verwirklichung zu treffenden Mesendnen 

zur Ordnung des Grund und Bodens und der Bebauung . 

(39 23 = 59, 61, 62 des Aufbaugesetzes). 

Maße und Punkte der zeichnerischen Darstellung eind für Ale 
Übertragung in die Wirklichkeit nur verbindlich, soweit 
sie in der goiohnerischen Darstellung in Blatt 1 eingezeichnet 

sind und es sich handelt insbesondsre ums 

Strassenmittellinien 

Strassenbegrenzungslinion 

Struassenbreiten 

ötrussenkurvenhalbnesser 

Abstände von vorhandenen Punkten 

Abstinde von Baufluohtlinien
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und Bodens werden folgende Magenahnen 

  

ergriffen: 

1) Für die Strasse "In der Gruschelheoke” ist zur Verbreiterung 
der Strasse die Überführung von Grundflächen des Gemeinbedarfes 
in das Eigentum der Gemeinde notwendig. 
Die betroffenen Grundstücksflächen sind aus der zeichneriuschen 
Darstellung in Blatt 1 in Verbindung mit der schwars-weise- 
Darstellung des alten Zustandes ersichtlich, 

2) Zur besseren Bauplatggestaltung ist hei den Grunästüoken 271 
und 272 die Durchführung eines Grengausgleiches erforderlich. 

3) Soweit dio Anwendung des $ 24 des Aufbaugesetzes fir die Über» 
führung der Flächen des Gemeinbedarfes in das Eigentum der 
Gemeinde nicht ausreicht und sine gütliche Einigung nicht mög- 
lich ist, wird die Durchführung von Enteignungsverfahren er» 
folgen, 

Zur Ordnung der Bebauung wird folgendes bestimmt: 

1) Soweit in der geichnerischen Darstellung in Blatt 1 als solche 
ausgewiesen oder soweit vorhanden, dürfen Verkehrsflächen bis 
zu ihrer Auflassung nicht bebaut werden. 

2) Die in der zeichnerischen Darstellung in Biatt 1 vorgesehenen 
Baufluchtlinien sind bei allen Neubauten und Wiederaufbauten 
einzuhalten. In anderen Füllen kann die Baupoligeibehörde Ab 
weichungen zulassen, wenn nicht erhebliche öffentliche Interessen 
dagegen sprechen. 

Sondervorschriften für das Baugebie 

  

Die Bebauung ist im östlichen Teil des Gebietes in geschlossener 
2-stöckiger Bauweise und im westlichen Teil von den Parzellen 
238 und 248 (einschl.) in offener 2-stöckiger Bauweise zulässig. 

Doppelhäuser müssen in Baugestaltung und Aussenanstrioh aufeinander 
abgestimmt sein.Bei einstöückigen Häusern darf die Drenpelhöhe nur 
0,80 m betragen, gemessen von Oberkante Fussboden bis Oberkante 
Fusspfette (siehe beiliegenäe Zeichnung). 
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Die Pirstrichtungen der Gebliude sind im Bebauungsplan Blatt 2 

fontgelegt und einzuhalten. Nebenanlagen haben sich in Stellung, 

Geataltung und Werkstatt dem Hauptgebliude enzupausen und in ihrer 
Grösse unterzuoränen. Die Aussenwände der Gebäude dürfen nur in 

hellen Kalk“ oder Minorslfurben verputzt bezw. gentrichen werden. 

Pür die Dacheindeckung iat nur dunkelforbiges Neterial gu vor» 

wenden. Dungstätten und Jauchegruben dürfen nicht der Strasse zu 

vor der Bauflucht errichtet werden. die müssen abgedichtet sein. 
Es dürfen keine Abflüsse in äträssenrinhen oder Kanaliuations- 
schäohte vorhanden sein, MD 

  

   

  

Industrielle Betriobe, sowie Batriebe, welche sine Lärm- oder Ge- 
ruchsbelüstigung mit sich bringen, aind nioht zulissig. Strassen- 

geltige Antennen und Aussenreklamen eind unzulässig. Ausgenommen 
vänü Werbesinriohtungen für üle zugelassenen Betrichbe, jedoch nur 
an den Betriebagebluden und nur bis zur ürägeschonshöhe. 

in der Gem. Weinsheim besteht keine Kanaliveationsanlege. Bie zur 

Durchführung derselben sind die Grundstücksentwisserungen nach den 

technischen Bestimmungen für den Bau und Betrieb solcher Anlagen 

in DIN 1986 Blatt 1 und 2 bezw, DIN 1987 betr.Entwlssorung der 

Grundstücke und Anschluss an die gemeindlichen Abwanseranlagen 

auszuführen, 

Dor im Süden dos Gebietes veriuufende Graben 366/2 wird duroh dle 
geplante Weiterführung des Wassurs ab dem Vasserrückhaltebecken 

in Kanalilsationsrohren nioht mehr benötigt. Die Grunüstlcksflächen 

können somit nach Durchführung des Projektes den innerhalb des 

Gebiotos angrenzenden Grundstücken zugeschlagen werden. 

Die Verwirklichung des Bebauungsplanes hängt von den dor Gemeinde 
und den privaten und öffentlichen Bauherrn zur Verfügung stehenden 

Mitteln ab.
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    \ BAD KLEUZWACH, DEN 76.1.7856 
<= ZBEISBMAMT 1 
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